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(54) Bezeichnung: Aufnahme für Freistoßspray und Entfernungsmesser.

(57) Zusammenfassung: Problem:
Die in den Fußballregeln angegebenen Abstände von 9,15
m vom Ball bis zur Mauer bei einem Freistoß werden nur
abgeschritten oder geschätzt.
Deswegen ergeben sich immer unterschiedliche Entfernun-
gen von der Mauer bis zum Ball (ca. 7 m bis ca. 12 m) je
nach Auffassung der Schiedsrichter.
In Tornähe ist ein geringerer Abstand von der Mauer zum
Ball (weniger als 9,15 m) ein Nachteil für den Freistoßschüt-
zen. Der Ball muss in einem steileren Winkel über die Mauer
geschossen werden.
Bei zu großem Abstand von der Mauer zum Ball (mehr als
9,15 m) entsteht ein Nachteil der abwehrenden Mannschaft,
weil der Ball in einem flacheren Winkel über die Mauer ge-
spielt werden kann.
Die Einsatzmöglichkeit dieser Erfindung:
Der Einsatz dieser Erfindung (Laserentfernungsmesser mit
Freistoßspray) ist von FIFA Länderspielen über die interna-
tionalen Wettbewerbe bis in die untersten Spielklassen (Ju-
gend) möglich.
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Beschreibung

[0001] Seid gut einem Jahr wird in der Bundesliga
aber auch in vielen anderen Fußballliegen der Welt
das Freistoßspray verwendet. Nach kurzer Zeit wun-
derten wir uns warum die Freistoßmauern immer un-
terschiedlich zum Ball gestellt werden. Wir sind selbst
Schiedsrichter und können aus eigener Erfahrung
sprechen. Jede Freistoßmauer steht unterschiedlich
weit weg vom Ball. Dadurch entstehen oft Diskusio-
nen in der Wahrnehmung der Entfernung. Aber das
darf nicht sein! Wir kamen dann, nachdem wir in der
Bundesliga das Problem wieder sahen auf die Idee
etwas zu erfinden was Wettbewerbsgleichheit schafft
und den Schiedsrichter bei solch wichtigen Entschei-
dungen unterstützt.

[0002] Mit unserer Erfindung läuft der Schiedsrich-
ter vom Ball ab rückwärts los. Der Laser des Entfe-
rungsmessers bleibt auf den Ball gerichtet. Bei 9,15
m nimmt der Schiedsrichter sein Freistoßspray und
macht dort die Linie. So hat jeder Freistoßschütze die
gleiche Entfernung zur Mauer.

Unsere Erfindung:

[0003] Wir hatten die Idee eine Halterung zu erfinden
in der das Freistoßspray und der Laserentfernungs-
messer eingesteckt werden (siehe beiliegende Zeich-
nung 1). Die Halterung muss so gebaut sein, dass
das Spray und der Laserentfernungsmesser leicht
herausnehmbar sind und beim Entfernungsmesser
die Batterie leicht zu wechseln ist.

[0004] Der Halter kann so produziert werden, dass
er für alle handelsüblichen Freistoßsprays und ver-
schiedene Laserentferungsmesser genutzt werden
kann.

[0005] In unserem Beispiel verwenden wir das Frei-
stoßspray 9.15 fair play limit und den Laserentfe-
rungsmesser der Firma Bosch PLR 15.

Variante 1: Zeichnung 1

[0006] Der Halter wird mit mindestens zwei wieder-
verwendbaren Kabelbindern am Freistoßspray be-
festigt. Alternativ können auch Gummibänder ver-
wendet werden.

Variante 2: Zeichnung 2

[0007] Besteht aus einer Hülse in die das Freistoß-
spray von oben eingesteckt wird und einrastet. Der
Entferungsmesser ist seitlich an der Hülse befestigt.

[0008] Die Halterung bzw. die Hülse ist ein weicher
Kunststoff um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Patentansprüche

1.  Eine Vorrichtung zur Aufnahme von einem Ent-
fernungsmesser und eines Freistoßsprays für den
Schiedsrichter.
1. Erfindung: Aufnahme vom Schiedsrichterfreistoß-
spray mit eingebautem Laserentfernungmesser.
2. Haltevorrichtung mit Laserentfernungsmesser zum
befestigen am Schiedsrichterfreistoßspray.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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